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Wohnungsbaugesellschaft Haldensleben mbH  
Waldring 113a, 39340 Haldensleben
Tel.: 03904 - 66 44 0
Fax.: 03904 - 66 44 99
Kontakt: info@wobau-hdl.de, Internet: www.wobau-hdl.de

Mit einer gemieteten Wohnung der
Wobau Haldensleben sind Sie
immer auf der sonnigen Seite.

Sprechen Sie mit uns, rufen Sie uns an
oder besuchen Sie uns im Internet.

GUT UND SICHER WOHNEN IN HALDENSLEBEN
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Der Stadtanzeiger erscheint monatlich in einer Auflge von 13.000 Ex-
emplaren und wird kostenlos an die Haushalte im Stadtgebiet Haldens-
leben, Hillersleben, Neuenhofe, Bülstringen, Bebertal und Süplingen
verteilt.

Liebe Leserinnen und Leser,
Am 12. Juni fällt wieder einmal der Startschuss zu den Leichtath-
letik-Landesmeisterschaften Jugend sowie der Schülerinnen und
Schüler im Waldstadion Haldenleben. Diese mittlerweile fast als
Tradition zu bezeichnende Ortswahl für die Meisterschaften
zeigt, zu welch guter Adresse Haldensleben mit seinem Stadion
in der Leichtathletik-Szene geworden ist. 
Das Waldstadion bietet mit seiner Ausstattung, Kulisse und Um-
gebung einen ansprechenden Rahmen für solche Wettbewerbe.
Aus diesem Grund steht zwei Monate nach den Landesmeister-
schaften am 22. August mit dem Nationalen Leichtathletik-Mee-
ting ein absolutes sportliches Highlight für die ganze Region im
Kalender. Nähere Informationen zum Ablauf und Programm fin-
den Sie in dieser Ausgabe.

Großveranstaltungen wie Landesmeisterschaften oder das Mee-
ting sind immer auch eine gewaltige organisatorische Herausfor-
derung für die zahlreichen Helfer vor und hinter den Kulissen.
Deshalb gebührt all diesen Helferinnen und Helfern schon jetzt
an dieser Stelle ein ganz beson-
ders herrliches Dankeschön. 

Der schönste Dank indes wird vor
allem zum Leichtathletik-Meeting
sein, wenn dieses Ereignis gut be-
sucht ist: Deshalb – merken Sie
sich den 22. August vor!

Herzliche Grüße
Ihr 
Norbert Eichler

Spaß und Spiel 
am Verkehrssicherheitstag

Teilnahme im Straßenverkehr bedeutet nicht nur mehr Bewe-
gungsfreiheit, sondern auch Rücksichtnahme und Sicherheit. Im-
mer wieder passieren Unfälle, nicht zu wenige mit tödlichem Aus-
gang. Um dem entgegen zu wirken, veranstaltet die Kreisverkehrs-
wacht im Landkreis Börde e.V. einen Tag der Verkehrssicherheit in
Haldensleben. Am 19. Juni eröffnet um 10 Uhr Landrat Thomas We-
bel den Tag offiziell auf dem Marktplatz. Es stellen sich Polizei, der
Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt, das Deutsche Rote Kreuz, das
Technische Hilfswerk und die Feuerwehr vor. An verschiedenen
Stationen können Körper und Leistung getestet werden, wie zum
Beispiel in einem Fahr- oder Überschlagsimulator, bei einem Reak-
tionstest oder bei Seh- und Hörtests. Auch die Wirkung von Dro-
gen auf die Fahrtauglichkeit kann mit so genannten „Rauschbrillen
„erprobt“ werden. Schüler aus 35 Grundschulen ermitteln in ei-
nem Hindernisparcours die besten Fahrer, die im Regionalturnier
in Magdeburg antreten werden.

Aktuelles
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Aktuelles

Gut zwei Monate vor Beginn des Alt-
stadtfestes stehen die Grundzüge des
Programmes fest. Die traditionell größte
Party der Stadt wird vom 27. bis zum
29. August wieder Feierhungrige aus der
ganzen Region anziehen. Jede Menge
handgemachter Livemusik von Oldies
über Rock bis hin zu Soul erwartet zum
Beispiel die Gäste auf dem Hagentor-
platz, während die Bühne auf dem
Marktplatz am Sonnabend ganz Radio
Brocken gehört. Der Sender präsentiert
als Höhepunkte seiner großen Show un-
ter anderem Sidney Youngblood, „Cul-
ture Beat“ und die Gruppe „Schwarzkit-
tel Five“. Freunde eher volkstümlicherer
Musik werden tagsüber auf ihre Kosten
kommen und als Abschlusskonzert am
Sonntag ist ein Auftritt der Goombay
Dance-Band geplant. Ein gegenüber
dem Vorjahr größerer Trödelmarkt, die
Vereinspräsentationen, das „Piraten-
dorf“ des Khepera e.V. und der Festum-
zug am Sonntag gehören ebenfalls zum
bunten Programm. Auf etwa 130 000
Euro belaufen sich die Kosten für das
Fest, nicht hinzugerechnet die Aufwen-
dungen für Toiletten, Bewachung und
Rettungsdienste, die der Mitveranstal-
ter Initiative HaldensLeben-dig zu tra-
gen hat. Weniger als die Hälfte werden
durch die Einnahmen aus dem Karten-
verkauf gedeckt. Aus diesem Grund wird
es an den Preisen in diesem Jahr nach
langer Zeit erstmals eine Änderung ge-
ben: Die Tagestickets werden künftig
vier statt drei Euro kosten. Der Preis für
die Dreitageskarten bleibt mit 5,50 Euro
im Vorverkauf unverändert günstig – ein
Grund mehr, sich gleich im Vorverkauf
ein Ticket zu sichern.

Inmitten des Rapses wächst derzeit ein
weiterer großer Baustein für die Ent-
wicklung der Haldensleber Wirtschaft
heran: Die Bauarbeiten für das Gewerbe-
gebiet Südhafen laufen auf Hochtouren,
parallel dazu wächst das 35 000 Qua-
dratmeter große Logistikzentrum der
Hermes-Gruppe heran. Schon im Sep-
tember werden sowohl die Erschlie-
ßungsarbeiten als das Zentrum fertig

sein. In Kürze beginnt auch der Bau der
Straße, die das neue Gewerbegebiet di-
rekt an den Kreisverkehr der B 245 an-
schließen wird. 
Das Gewerbegebiet Südhafen wird mit
rund 13,6 Millionen Euro eines der größ-
ten Bauprojekte in den letzten 20 Jah-
ren. Der größte Teil der Gelder sind Mit-
tel der Europäischen Union, Bundes-,
bzw. Landesfördermittel.

Das Stadtentwicklungskonzept brachte
es spätestens an den Tag: Die Wohnge-
biete Süplinger Berg und das Wohnge-
biet „Roland“, also die Altneubauten
rings um die Rolandstraße haben eine
ganze Reihe von Eigenheiten, die von
den Bewohnern als verbesserungswürdig
oder gar problematisch empfunden wer-
den. An dieser Stelle wird das Bund-Län-
der-Programm „Stadtteile mit besonde-
rem Entwicklungsbedarf – die soziale
Stadt“ ansetzen. Das Programm soll hel-
fen, eine insgesamt positive und sozial
ausgewogene Gebietsentwicklung in den

nächsten Jahren zu erzielen. Stadtteil-
spaziergänge sind dabei ein wichtiger
Baustein. Vor Ort sollen gemeinsam die
Stärken, Probleme und Lösungen für das
Wohngebiet diskutiert werden. Im
Wohngebiet Süplinger Berg fand der
Stadtteilspaziergang in dieser Woche
bereits statt. Für das Wohngebiet Roland
findet die Veranstaltung am 8. Juli ab
18.30 Uhr statt. Treffpunkt ist der Platz
der früheren Kaufhalle an der Rottmei-
sterstraße. Bürger des Viertels und son-
stige Interessierte sind herzlich eingela-
den. 

Mit historischen Fotos der Haldensleber
Feuerwehr um 1920 herum überraschten
Bernhard (89) (3. von links) und Heinz
Claus (90, 4. von links) die heutigen Ak-
tiven der Wehr. Der Vater der beiden
Brüder aus Saarbrücken hatte vor 90
Jahren der Haldensleber Feuerwehr an-
gehört und Bilder aus dieser Zeit hinter-
lassen. Diese Bilder stehen nun dem
Feuerwehrarchiv zur Verfügung. Bei der
Übergabe mit dabei: (von links) Frank
Juhl, Daniela Genz, Michael Schumann,
Mathias Wolf.

Altstadtfest mitten in
der Planung

Gewerbegebiet Südhafen nimmt Gestalt an

Historische Fotos der Haldenleber Feuerwehr

Soziale Stadt 
Stadtteilspaziergänge sollen Probleme offenlegen
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Erleben Sie Leichtathletik hautnah mit vielen Emotionen, packenden Duellen,
spannenden Wettkämpfen und damit ein einmaliges Feeling in Haldensleben!

Ein „sonniger“ Erfolg: Innenstadt in Kinderhand
Das Kinderfest der Stadt Haldensleben
ist zwar mit seiner 18. Auflage „volljäh-
rig“, aber noch lange nicht erwachsen:
Bei allerbestem Frühlingswetter verwan-
delten sich Straße und Plätze der Innen-
stadt zur riesengroßen Spielmeile für
Kinder und Kindgebliebene. Hier ein
paar Impressionen: Mehr Bilder finden
Sie im Internet unter www.familie-
macht-haldenslebendig.de

Haldensleben verfügt über ein erstklas-
siges Stadion mit modernen Wettkampf-
anlagen. Daher gibt es in diesem Jahr die
Premiere für ein großes Leichtathletik-
Meeting am 22. August. Top-Athleten
aus vielen Nationen sind eingeladen, in
Haldensleben zu trainieren. Geplant sind
unter anderem Disziplinen wie Hürden-
lauf, Hochsprung, Stabhochsprung,
Speerwurf, Weitsprung und Diskus.
Leichtathletik ist neben dem Fußball ei-
ne der beliebtesten Sportarten über-
haupt. Nach wie vor haben ehemalige
Top-Athleten wie Lars Riedel, Heike
Drechsler und Astrid Kumbernuss eine
hohe Bekanntheitsgröße und wirken für

viele Menschen als Vorbilder. Internatio-
nale und deutsche Top-Athleten sollen
beim Leichtathletik-Meeting in Haldens-
leben an den Start gehen. Als langjährige
erfolgreicher Organisator steht der Cott-
buser Meetingdirektor und Präsident der
German Meetings Deutschland Uli Ho-
beck als Partner den Haldensleber
Sportfreunden zur Seite und bringt seine
Verbindungen und Erfahrungen ein. Ne-
ben den erfolgreichen Größen der LA-
Szene wird auch dem Nachwuchs eine
ideale Plattform gegeben. Die jungen
Leichtathleten des HSC werden nicht nur
bei der Vorbereitung und Durchführung
des Meetings einbezogen, sondern er-

halten auch selbst eine Startmöglichkeit.
Wolf-Dieter Poschmann, ZDF-Sportmo-
derator, begleitet den Tag und berichtet
live für das Fernsehen.

Nähere Informationen finden sie unter:
www.leichtathletikmeeting-haldensle-
ben.de

Karten im Vorverkauf:
Haldensleber Sportclub e.V.
Friedrich-Ludwig-Jahn-Allee 8
39340 Haldensleben
Tel: 03904 - 4 44 79
Fax: 03904 - 46 10 29 
Kinder bis 12 Jahre Eintritt frei
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B e k a n n t m a c h u n g

Die Stadt Haldensleben sucht für die Schiedsstelle

eine stellvertretende Schiedsfrau bzw. einen stellvertretenden Schiedsmann.

Die Schiedsperson wird für eine Amtszeit von 5 Jahren gewählt und ist ehrenamtlich tätig. Eine Einstellung ist damit nicht
verbunden.

Aufgaben:
Schiedspersonen sind juristische Laien, die
– vermögensrechtliche Streitigkeiten (z.B. Ansprüche aus Rechtsgeschäften des täglichen Lebens, auf Schadenersatz, 

Schmerzensgeld, Herausgabe, Beseitigung, Unterlassung, Wahrung nachbarrechtlicher Belange)
– nicht vermögensrechtliche Streitigkeiten (z.B. Verletzung der persönlichen Ehre)
– strafrechtliche Vergehen (z.B. Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, Körperverletzung)
auf der Basis einer gütlichen Einigung bereinigen. 

Voraussetzungen und Fähigkeiten:
– Wohnsitz in Haldensleben oder den Ortsteilen
– Wahlberechtigung
– Vollendung des 25. Lebensjahres
– Streitigkeiten, sachlich, vorurteilsfrei und besonnen schlichten zu können
– „natürliche Autorität“ und Unbescholtenheit

Die Schiedspersonen können zur Fortbildung Lehrgänge beim Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen besuchen.
Die Kosten hierfür werden von der Stadt Haldensleben übernommen.

Telefonische Rückfragen werden unter 03904/479-162 erbeten.

Interessierte Personen werden gebeten, eine kurze Bewerbung mit Lebenslauf bis zum 30.06.2010 zu richten an:

Stadt Haldensleben
Rechts- und Ordnungsamt

Markt 20-22
39340 Haldensleben

Der Stadtrat wählt aus den eingehenden Bewerbungen die Schiedsperson aus.
Die bisherige Amtsinhaberin steht nach Ende der Amtszeit (Oktober 2010) nicht mehr für das Amt der Stellvertreterin zur Ver-
fügung. Eine Einarbeitungsphase der neu gewählten Schiedspersonen wäre wünschenswert.

B e k a n n t m a c h u n g

Anhörungsverfahren im Rahmen der Planfeststellung für das Eisenbahnbauvorhaben "Bahnübergangsbeseitigung im Zuge
der DB-Strecke Glindenberg - Oebisfelde im Stadtgebiet von Haldensleben und Neubau einer Rad- und Gehweg-

überführung Töberheide - Jungfernstieg, Bahn-km 19,360"

Gemarkung: Haldensleben
Landkreis: Börde

Für das o. g. Bauvorhaben der DB-Netz AG wird auf Antrag des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA), Außenstelle Halle, das Anhö-
rungsverfahren im Rahmen des - bei der vorgenannten Behörde - laufenden Planfeststellungsverfahrens nach den Vorschrif-
ten des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) durchgeführt. Das Bauvorhaben benötigt Grundstücke in der Gemarkung Hal-
densleben.

4

Amtliches
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Für das Vorhaben besteht keine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gem. § 3a des Gesetzes
über die Umweltverträglichkeitsprüfung. 

Die dieser Feststellung zugrunde liegenden Unterlagen sind der Öffentlichkeit gemäß den Bestimmungen des Umweltinforma-
tionsgesetzes (UIG) beim EBA, Außenstelle Halle -Sachbereich 1, Ernst-Kamieth-Straße 5, 06112 Halle (Saale) zugänglich.

Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) liegt in der Zeit  vom 14. Juni 2010 bis einschließlich 13. Juli 2010 während der
Dienststunden  Montag 9-12 Uhr; 13-15 Uhr

Dienstag 9-12 Uhr; 13-18 Uhr
Mittwoch 9-12 Uhr, 13-15 Uhr
Donnerstag 9-12 Uhr; 13-16 Uhr
Freitag 9-12 Uhr

im BürgerBüro Haldensleben, Markt 20, 39340 Haldensleben zur allgemeinen Einsichtnahme aus.

1. Jeder, dessen Belange durch das Bauvorhaben berührt werden, kann bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Ausle-
gungsfrist, das ist bis einschließlich 27. Juli 2010 bei der Anhörungsbehörde, dem Landesverwaltungsamt, Ernst-Kamieth-
Straße 2, 06112 Halle (Saale) oder bei der

Stadt Haldensleben
Markt 20 -22
39340 Haldensleben

Einwendungen schriftlich oder zur Niederschrift erheben. Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und das 
Maß seiner Beeinträchtigung erkennen lassen.

Nach Ablauf dieser Einwendungsfrist sind Einwendungen ausgeschlossen (§ 18 a Nr. 7 Satz 1 AEG). Einwendungen und 
Stellungnahmen der Vereinigungen sind nach Ablauf dieser Frist ebenfalls ausgeschlossen (§ 18a Nr. 7 Satz 2 AEG).

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter 
gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichför mige Eingaben), ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite 
ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner zu bezeichnen. Andernfalls 
können diese Einwendungen unberücksichtigt bleiben.

2. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung von der Auslegung des Plans
a) der im Sinne von § 63 Bundesnaturschutzgesetz i.V.m. § 3 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz anerkannten 

Naturschutzvereinigungen
b) sowie der sonstigen Vereinigungen, soweit sich diese für den Umweltschutz einsetzen und nach in anderen gesetz-

lichen Vorschriften zur Einlegung von Rechtsbehelfen in Umweltangelegenheiten vorgesehenen Verfahren anerkannt 
sind (Vereinigungen).

3. Die Anhörungsbehörde kann auf eine Erörterung der rechtzeitig erhobenen Stellungnahmen und Einwendungen 
verzichten (§18a Nr. 5 Satz 1 AEG). 

Findet ein Erörterungstermin statt, wird er ortsüblich bekannt gemacht werden. Ferner werden diejenigen, die rechtzeitig 
Einwendungen erhoben haben, bzw. bei gleichförmigen Einwendungen wird der Vertreter, von dem Termin gesondert be-
nachrichtigt (§ 1 Abs. 1 VwVfG LSA i. V. m. § 17 VwVfG). 

Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können sie durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 

Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht 
nachzuweisen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben ist.

Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt werden. Das Anhörungs-
verfahren ist mit Abschluss des Erörterungstermins beendet. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.

4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen und Stellungnahmen, Teilnahme am 
Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehende Kosten werden nicht erstattet. 

5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem Grunde nach zu entscheiden ist, werden nicht
in dem Erörterungstermin, sondern in einem gesonderten Entschädigungsverfahren behandelt. 

6. Über Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des Anhörungsverfahrens durch die Planfeststellungs-
behörde, das Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Halle, entschieden. 

Die Zustellung der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender und diejenigen, die eine Stellungnahme
abgegeben haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen 
sind. 

7. Vom Beginn der Auslegung des Planes tritt die Veränderungssperre nach § 19  Abs. 1 AEG in Kraft. An den von der geplan-
ten Baumaßnahme betroffenen Flächen steht dem Träger des Vorhabens gemäß § 19 Abs. 3 AEG ein Vorkaufsrecht zu.

Eichler
Bürgermeister
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Die Stadt Haldensleben hat im Jahr 2008 die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um an der Wer-
derstraße in Haldensleben ein Baugebiet ausweisen zu können. Es besteht die Absicht, die geeigneten Grundstücke
für den Verkauf, im Wege der Bestellung eines Erbbaurechtes sowie auch im Wege der Bestellung eines Erbbaurech-
tes mit einem gestaffelten Erbbauzins für „junge Familien“ nach dem Handlungsrahmen der Stadt Haldensleben für
die Vergabe von Grundstücken zur Stabilisierung der Einwohnerzahl und Stärkung städtischer Strukturen zur Verfü-
gung zu stellen.

Die Grundstücke haben eine Größe zwischen ca. 600 m² und ca. 1020 m².

Der Verkehrswert der Grundstücke beträgt 47,50 €/m².

Die Grundstücksflächen in der Werderstraße waren in der Vergangenheit mit Industriebetrieben der Lebensmittelin-
dustrie bebaut. In diesem Zusammenhang wurden die Grundstücksflächen einer näheren Überprüfung unterzogen.
Hierbei ist festgelegt worden, dass nach Abschluss der Baumaßnahme das Aufbringen einer Mutterbodenschicht für
die nicht überbauten und versiegelten Flächen in einer Stärke von 60 cm notwendig wird. Die Mutterbodenschicht
stellt die Stadt Haldensleben zur Verfügung.

Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Abteilung Liegenschaften zu den Sprechzeiten und unter der Tel.nr.
03904/479141 oder 03904/479138 gern zur Verfügung.

Die Stadt Haldensleben bietet das Grundstück Magdeburger Stra-
ße 46 zum Verkauf an.

Kaufgegenstand sind die Flurstücke 3601 und 244/8 der Flur 4 in
der Gemarkung Haldensleben in Größe von gesamt 535 m². 

Das Grundstück liegt im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet
der Stadt Haldensleben.

Der Verkehrswert beträgt 19.000,00 €

Das Grundstück wurde im Rahmen des Architektenwettbewerbs
„Mut zur Lücke“ überplant. Als mögliche Bebauung wurden in
diesem Zusammenhang ein Mehrfamilienhaus bzw. Reihenhaus
für bis zu vier Familien oder zwei Einfamilienhäuser vorgeschla-
gen. Der rückwärtige Hofbereich bietet Platz für Terrassen mit
Gartenanbindung. Die umgebende, schützende Mauer gewährlei-
stet einen sicheren Spielbereich für Kinder.

Das Grundstück stellt bei einer Neubebauung eine Kombination
aus zentrumsnahem Wohnen in Verbindung mit allen Vorteilen ei-
nes Ein- bzw. Mehrfamilienhauses in der Innenstadt dar.

Vorschlag für eine mögliche Neubebauung 
(Platz 1 des Architektenwettbewerbs)

6

Grundstücksangebote
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Die Stadt Haldensleben bietet ein Grundstück an der Neuenhofer Straße in 
Haldensleben zum Verkauf an.

Kaufgegenstand sind die Flurstücke 1500 und 1501 der Flur 9 in der Gemarkung Haldens-
leben mit einer Gesamtgröße von 598 m². 
Das Grundstück ist unbebaut.

Das Grundstück eignet sich zur Bebauung mit einem Einfamilienhaus oder Doppelhaus.
Der Wert des Grundstückes beträgt 35.200,00 €.

Familiengrundstück gemäß Handlungsrahmen der Stadt Haldensleben

Die Stadt Haldensleben bietet ein Grundstück im Durchgang zum Gärhof an.
Gegenstand sind die Flurstücke 215/1, 215/2 und 216 der Flur 38 in Größe von gesamt
368 m² in der Gemarkung Haldensleben. 
Das Grundstück ist unbebaut.

Das Grundstück liegt im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet der Stadt Haldensle-
ben.

Familiengrundstück gemäß Handlungsrahmen der Stadt Haldensleben

Die Stadt Haldensleben bietet das Grundstück Gärhof 1 zum Verkauf an.

Kaufgegenstand ist das Flurstück 591 der Flur 38 in Größe von 215 m² in der 
Gemarkung Haldensleben. Das Grundstück ist bebaut mit einem Einfamilienhaus. 

Das Grundstück liegt im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet der Stadt 
Haldensleben.

Die Stadt Haldensleben bietet das Grundstück Stendaler Straße 10 zum 
Verkauf an.

Kaufgegenstand ist das Flurstück 589 der Flur 38 in der Gemarkung Haldensleben in
Größe von 423 m². Das Grundstück ist bebaut mit einem Einfamilienhaus. 

Das Grundstück liegt im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet der Stadt 
Haldensleben.
Der Wert des Grundstückes beträgt 10.000,00 €

Familiengrundstück gemäß Handlungsrahmen der Stadt Haldensleben

Die Stadt Haldensleben bietet das Grundstück Stendaler Str. 11 und 13 zum Verkauf an.

Kaufgegenstand sind die Flurstücke 181, 182 und 584 der Flur 38 in Größe von gesamt
593 m² in der Gemarkung Haldensleben.

Das Grundstück liegt im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet der Stadt Haldensle-
ben.

Interessenten für die o.g. Grundstücksangebote bewerben sich bitte schriftlich bei der Stadt Haldensleben, Abt. Liegenschaf-
ten, Markt 20-22, 39340 Haldensleben oder per Mail unter Grundstuecke@Stadt-Haldensleben.de.
Telefonische Auskünfte erhalten Sie unter der Telefonnummer 03904/479-138.

Grundstücksangebote
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Amt für Landwirtschaft, Wanzleben, 05.05.2010
Flurneuordnung und Forsten Mitte
Außenstelle Wanzleben
Ritterstraße 17-19
39164 Wanzleben

Öffentliche Bekanntmachung
Vorzeitige Ausführungsanordnung

1. Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben ordnet hiermit im 

Bodenordnungsverfahren
„Nordgermersleben (Ortslage)“

Verf.-Kennung: OK 0014

in Nordgermersleben, Landkreis Börde gemäß §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 2 LwAnpG i.V.m. § 63 FlurbG die vorzeitige 
Ausführung des Bodenordnungsplanes an.

2. Als Zeitpunkt des Eintritts des neuen Rechtszustandes und der rechtlichen Wirkungen des Bodenordnungsplanes wird 
der 01.06.2010 , 0.00 Uhr festgesetzt.

Mit diesem Tag geht das Eigentum an den neuen Grundstücken auf die Empfänger über. Der im Bodenordnungsplan 
vorgesehene neue Rechtszustand tritt an die Stelle des bisherigen Rechtszustandes.

3. Wird der vorzeitig ausgeführte Bodenordnungsplan unanfechtbar geändert, wirkt diese Änderung 
gemäß § 63 Abs. 2 FlurbG in rechtlicher Hinsicht auf den 01.06.2010 zurück.

4. Die in dem seinerzeit öffentlich bekannt gemachten Einleitungsbeschluss des Bodenordnungsverfahrens 
„Nordgermersleben (Ortslage)“ vom 05.06.2001 nach § 34 FlurbG festgesetzten zeitweiligen Einschränkungen des 
Eigentums gelten bis zur Unanfechtbarkeit des Bodenordnungsplanes weiter fort.

5. Die sofortige Vollziehung dieser vorzeitigen Ausführungsanordnung gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO wird 
angeordnet mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen sie keine aufschiebende Wirkung haben.

Gemäß § 62 Abs. 1 Satz 2 FlurbG wird darauf hingewiesen, dass Anträge auf Regelung des Nießbrauchs und der Pachtverhält-
nisse (§§ 69 und 70 FlurbG) – soweit sich die Beteiligten nicht einigen können – nach § 71 Satz 3 FlurbG spätestens drei Mo-
nate nach Erlass dieser vorzeitigen Ausführungsanordnung beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte,
Außenstelle Wanzleben zu stellen sind.

Begründung:
Gemäß §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 2 LwAnpG i.V.m. § 63 FlurbG kann die vorzeitige Ausführung des Bodenordnungsplanes an-
geordnet werden, wenn verbliebene Widersprüche der oberen Flurneuordnungsbehörde vorgelegt wurden und aus einem län-
geren Aufschub der Ausführung voraussichtlich erhebliche Nachteile erwachsen würden.

Nach Abschluss der Verhandlungen wurden gemäß § 60 Abs. 2 FlurbG die verbliebenen Widersprüche gegen den Bodenord-
nungsplan der oberen Flurneuordnungsbehörde vorgelegt, da die Flurneuordnungsbehörde diesen nicht abhelfen konnte und
sich ihr im übrigen keine Anhaltspunkte aufdrängten, dass der Bodenordnungsplan in seiner Gesamtheit fehlerhaft sei.

Aus einem längeren Aufschub der Ausführung des Bodenordnungsplanes würden erhebliche Nachteile erwachsen, da sich der
Eintritt des neuen Rechtszustandes für alle verzögern würde und die Beteiligten eigentumsrechtlich weiterhin nicht über die
Abfindungsgrundstücke verfügen können. Insbesondere hat die Gemeinde Nordgermersleben geltend gemacht, dass ihr
durch eine Verzögerung des Eintritts des neuen Rechtszustandes Schaden entstehen könnte.

Den Widerspruchsführern wird hingegen die Verfolgung ihrer Rechte durch die vorzeitige Ausführungsanordnung nicht un-
möglich gemacht, denn wird der vorzeitig ausgeführte Bodenordnungsplan unanfechtbar geändert, so wirkt gemäß § 63 Abs.
2 FlurbG diese Änderung in rechtlicher Hinsicht auf den in der Ausführungsanordnung festgesetzten Tag zurück. Die tatsächli-
che Ausführung der Änderung regelt die Flurneuordnungsbehörde durch Überleitungsbestimmungen. Die Änderung ist den
Beteiligten bekannt zu geben.

Das Interesse der zufriedenen Verfahrensteilnehmer an der Festsetzung des Eintritts des neuen Rechtszustandes und damit
an der eigentumsrechtlichen Verfügbarkeit ihrer Grundstücke geht dem Interesse der Widerspruchsführer an einer unanfecht-
baren Entscheidung vor.

8
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Amtliches

Somit ordnet das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben die vorzeitige 
Ausführung des Bodenordnungsplanes Nordgermersleben (Ortslage) gemäß §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 2 LwAnpG i.V.m. § 63
FlurbG an.

Nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO kann die sofortige Vollziehung angeordnet werden, wenn sie im öffentlichen Interesse
oder im überwiegenden Interesse der Beteiligten liegt.

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung der vorzeitigen Ausführung des Bodenordnungsplanes liegt sowohl im öffentlichen
Interesse als auch im überwiegenden Interesse der Beteiligten des Verfahrens. 

Durch die vorzeitige Ausführungsanordnung wird der Eintritt des neuen Rechtszustandes einheitlich für das gesamte Boden-
ordnungsgebiet angeordnet. Nur so sind zeitweilige Gefährdungen des Eigentums zu vermeiden. Dies wäre nicht möglich,
wenn Widersprüche einzelner Beteiligter aufschiebende Wirkung hätten. 

Im Übrigen sind durch die gesetzlichen Bestimmungen der §§ 63 Abs. 2 und 79 Abs. 2 FlurbG die rechtlichen Belange der Wi-
derspruchsführer hinreichend gewahrt.

Somit wird gemäß § 80 Abs.2 Satz 1 Nr. 4 VwGO die sofortige Vollziehung der vorzeitigen Ausführung des Bodenordnungs-
planes Nordgermersleben (Ortslage) angeordnet.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese vorzeitige Ausführungsanordnung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden.
Die Rechtsbehelfsfrist beginnt mit dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung.

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim
Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben, Ritterstraße 17-19, 39164 Wanzleben 
oder beim
Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Große Ringstraße, 38820 Halberstadt 
oder beim 
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ernst-Kamieth-Straße 2, 06112 Halle/Saale, einzulegen.

Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs wird die Rechtsbehelfsfrist nur gewahrt, wenn der Widerspruch bis zum Ablauf
der angegebenen Frist bei einer der vorgenannten Behörden eingegangen ist.

Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung gemäß § 80 Abs. 5
VwGO beim Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt, Breiter Weg 203-206, 39104 Magdeburg beantragt werden.

Im Auftrag

Christa Lüddecke

Hinweis zu den angewandten Rechtsgrundlagen:

– Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1418), 
zuletzt geändert durch Artikel 7 Abs. 45 des Gesetzes vom 19. Juni 2001 (BGBl. I, S. 1149)

– Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1976 (BGBl. I, S. 546), 
zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I, S. 2794)

– Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBl. I, S. 686), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. August 2009 (BGBl. I, S. 2870)
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Aktuelle Veranstaltungstipps
KulturFabrik
13. Juni, 10.00 bis 12.00 Uhr
Medizinischer Sonntag mit Chefarzt Dr. med. Philipp, Thema:
Operative Behandlungen von Erkrankungen des Kehlkopfes.
15. Juni, 14.00 bis 16.00 Uhr
Der Betreuungsverein Oschersleben e.V. lädt ein zum Seminar:
„Vorsorge und Betreuung - Patientenverfügung“.
18. Juni, 10.00 Uhr
Theaterstück zur Ausstellung „Anders? - cool!“ zum Thema
Migration: „2xHeimat“ von Beate Albrecht. Ein Stück Kultur-
vielfalt vom Fremdsein und nach Hause kommen, ab 15 Jahre.
23. Juni. 9.30 Uhr
Fahrradtour zum Landhaus Bülstringen inklusive Mittagstisch.
26. Juni, 17.00 Uhr
Vernissage: Thomas Andrée (Magdeburg) eröffnet seine Gale-
rie „Schnurstracks“ mit musikalischer Umrahmung des Didge-
ridoo-Musikers Andreas Kaluza.
27. Juni, 15.00 Uhr
Sommerkonzert mit dem Männerchor „Liederkranz“.
29. Juni, 19:30 Uhr
Zusammenkunft der Aquarienfreunde: „Cichliden aus West-
afrika“ mit Manfred Meinecke.
Hundisburg
06. Juni,  ab 10.00 Uhr
Oldtimer-Treffen, Schloss Hundisburg
12. Juni, 19.00 Uhr
Sommertheater mit dem Poetenpack, „Amphitryon" – Premiere,
Lustspiel von Heinrich von Kleist nach Moliére, Schlossterrasse
15. Juni, 19.00 Uhr, 
Heimatkundlicher Stammtisch - Die Pflanzenbestände in der
Orangerie, Schlosscafé / Gewächshäusern im 18. und 19. Jahr-
hundert auf Schloss Hundisburg, mit Rolf Heine.
20. Juni, 14.00 Uhr
23. Parksingen, Landschaftspark
27. Juni, 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Tag der offenen Tür in der Parkimkerei.

30. Juni, 9.00 – 13.00 Uhr
Walderlebnisrallye, Haus des Waldes, Anmeldung erforderlich, ab 7 J.
06. Juli, 9.00-12.00 Uhr 
Ferienwerkstatt: Schmetterlinge, Waldmäuse und anderes
Holzgetier, am Haus des Waldes, Anmeldung erforderlich, ab 5
Jahre
04. Juli, 17.00 Uhr 
„Von Vivaldi bis Csárdás“ mit Ariane Burstein (Cello) und Ro-
berto Legnani (Gitarre) im Eichsfelder Saal. 
Museum
07. Juni, 17.00 Uhr
Nathusius und der Tabak mit Gärtnermeister Heine
26. Juni, 10.00 Uhr
Porzellan-Forum Sachsen-Anhalt. Erfahrungsaustausch der Pri-
vatsammler und Sammlungsbetreuer an Museen. 
„Teufelsküche“ / Turnhalle der GS „Otto Boye“
26. Juni, 13.00 – 15.00 Uhr
Deutschlandweites treffen der Square-Dancer in der Turnhalle
der GS „Otto Boye“, anschließend von
15.30 – 16.30 Uhr: Tanz am Großsteingrab „Teufelsküche“.
Gäste sind herzlich willkommen.
Haldensleben/Hundisburg.
03. Juli, 21.00 – 02.00 Uhr
Gastro-Night in Gaststätten (initiative HaldensLeben-dig.e.V.)
Cafe Einhorn
07.06.- 25.06., Mo-Fr 10.00 bis 16.00 Uhr
Ein eigenes Acrylbild malen oder eine eigene Skulptur bauen.
Bitte anmelden unter 03904/710740

Ausstellungen
07. bis 18. Juni: Wanderausstellung „Anders? – cool! – Die Le-
benssituation von Jugendlichen mit Migrationshintergrund“,
KulturFabrik.
„Schnurstracks“ von Thomas Andrée (Magdeburg) ab 26. Juni
in der KulturFabrik
Kabinettausstellung „Franz Schicketanz“ im Haldensleber Mu-
seum bis 24. Oktober.

Freitag den 30. Juli, 19.30 Uhr
Eröffnungskonzert im Akademiesaal, Schloss Hundisburg
Franz Schuberts Streichquartett d-Moll „Der Tod und das
Mädchen“. Arnold Schönbergs Streichsextett „Die verklärte
Nacht“ Kammermusik und Tanztheater
Sonnabend, 31. Juli, 19.30 Uhr 
2. Vorstellung im Akademiesaal, Schloss Hundisburg
Franz Schuberts Streichquartett d-Moll „Der Tod und das
Mädchen“. Arnold Schönbergs Streichsextett „Die verklärte
Nacht“ Kammermusik und Tanztheater
Sonntag, den 01. August, 17.00 Uhr
Mozart und mehr. Briefe, Lieder, Arien im Goethesaal (Auto-
haus Hegner), mit dem Schauspieler Dominique Horwitz und
Studenten der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar
Dienstag, den 03. August, 19.30 Uhr
SMA Jazznacht in Hundisburg
1. Teil: Förderpreisträgerin des Wettbewerbes „New Voices“
2009; Zola Mennenöh und Band
2. Teil: Susanne Menzel und Klaus Ignatzek Trio
Mittwoch, den 04. August, 17.00 Uhr
Öffentliche Probe des studentischen Akademieorchesters in

der Schlossscheune, Hundisburg unter der Leitung von 
Johannes Klumpp
Donnerstag, den 05. August, 19.30 Uhr

Das besondere Konzert in der St. Andreaskirche, Hundisburg.
Arkady Shilkloper Band, Arkady Shilkloper (Flügelhorn, Alp-
horn), Tom Götze (Kontrabass), Oleg Baltaga (Schlagzeug)
Freitag, den 06. August, 17.00 Uhr und 19.00 Uhr
Wandelkonzert durch die Musikgeschichte in 2 Durchgängen
im Barockgarten Schloss Hundisburg mit Mitgliedern des Aka-
demieorchesters unter der Leitung von Johannes Klumpp
Sonnabend, den 07. August, 19.30 Uhr
Abschlusskonzert des studentischen Akademieorchesters in
der Schlossscheune, Schloss Hundisburg unter der Leitung von
Johannes Klumpp, Solist: Rolf-Dieter Arens
Charles Ives, The Unanswered Question
Ludwig van Beethoven, Klavierkonzert Nr. 5
Franz Schubert, Sinfonie Nr. 8, C-Dur („Die große C-Dur“)
Sonntag, den 08. August, 17.00 Uhr
Gastkonzert des studentischen Akademieorchesters  in der 
St. Nicolaikirche in Oschersleben unter der Leitung von Johan-
nes Klumpp mit dem Programm des Abschlusskonzertes

Programm der 18. Sommermusikakademie 2010
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Service

Bei lebensbedrohlichen Notfällen, Havarien und Bränden Rettungsstelle des Kreises, Notruf 112, Tel. 03904/42315 oder 42321

Bereitschaftsdienste
Notfallpraxis im Sana Ohre-Klinikum, Kiefholzstr. 27
Mo/Di/Do: 19.00–22.00 Uhr; Mi/Fr: 14.00–22.00 Uhr
Sa/So/Feiertag: 09.00–13.00 Uhr und 15.00–22.00 Uhr
Telefon: 03904 / 47 43 93
Kinderärzte
04.-08.06., 10.06., 14.–15.06., 17.06., 23.06., 25.–27.06.
Kinderarztpraxis, Waldring 104, Tel. 03904/42654
09.06., 11.–13.06., 16.06., 18.–22.06., 24.06., 28.–30.06.
Praxis Medicenter, Gerikestr. 4, Tel. 2292 oder 41011
Tierärzte
04.06. – 10.06
DVM Herr, Erxleben, FU: 0171/6836436
Dr. Fürst, Angern, Tel.: 039363/97652
Dr. Pohl, Haldensleben, FU: 0179/9065142
11.06. – 17.06.
TÄ Edler, Alleringersleben, FU: 0172/3903368
TÄ Künnemann, Haldensleben, FU: 0171/4811543
DVM Düsedau, Lindhorst, Tel. 039207/80205
18.06. – 24.06.
FTA Heiligtag, Siestedt, FU: 0173/6127486
DVM Lodders, Süplingen, Tel. 039053/272
Dr. Nickoll, Burgstall, FU: 0172/3208715
25.06. – 01.07.
DVM Stürzel, Wassensdorf, Tel. 039002/8503
Dr. Graf, Berenbrock, FU:0151/56315618
FTA. Balko, Meitzendorf, FU: 0172/3983328
Tierheim: 039058/3012
Apotheken
04., 10., 16., 22., 28.06.
Apotheke-Althaldensleben, Neuhaldensleber Str. 46, 
Tel. 03904/66080
05., 11., 17., 23., 29.06.
Bären-Apotheke, Amselweg 13, Tel. 03904/46065
06., 12., 18., 24., 30.06.
Hagen-Apotheke, Hagenstraße 56, Tel. 03904/48530
07., 13., 19., 25.06., 01.07.
Rats-Apotheke, Markt 5, Tel. 03904/45092
08., 14., 20., 26.06., 02.07.
Roland-Apotheke, Gerikestraße 4, Tel. 03904/71520
09., 15., 21., 27.06., 03.07.
Sonnen-Apotheke, Waldring 64a, Tel. 03904/45561

Weitere Bereitschaftsdienste
Stadtwerke Haldensleben GmbH, Tel. 03904/4773
Abwasserverbandes "Untere Ohre", Tel. 03904/66806 
Stadt Haldensleben (außerhalb der Arbeitszeit), Tel. 0171/7646040
Rufbereitschaft der WOBAU und WBG "Roland" Haldensleben
Heizung/Sanitär: Tel.: 0700 96 228 726
Elektro: Tel.: 0700 96 228 353
Rohrverstopfungen außerhalb der Wohnung und Wasserein-
bruch im Keller: Tel.: 0170 53 94 506

Kirche
Ev. Pfarramt M. Luther Haldensleben
Dieskaustraße 16, Tel. 03904/44104
Gottesdienste: 
Althaldensleben: 06.06., 09.00 Uhr

Christenlehre: montags, 15.00 Uhr
Vorkonfirmanden:donnerstags, 17.00 Uhr
Konfirmanden: mittwochs, 16.00 Uhr
Ev. Pfarrämter St. Marien Haldensleben
Pf. Land, Burgstraße 9, Tel. 03904/40519
Pf. Hilbert, Burgstraße 5, Tel. 03904/40891
Gemeindebüro, Gärhof 7, Tel. 03904/725761
Öffnungszeiten: Di., Do. 10.00-12.30 Uhr u. Do. 14.00-16.00 Uhr
Gottesdienste in der Marienkirche: sonntags, 9.30 Uhr
Turmöffnung: sonntags 15.00 – 17.00 Uher
St. Marien am Berg:
Junge Gemeinde: freitags, 19.00 Uhr
Gärhof 7
Laudate: montags, 20.00 Uhr
Kantorei: mittwochs, 20.00 Uhr
Kinderkantorei: dienstags, 15.45 Uhr
Chor: mittwochs, 20.00 Uhr
Christenlehre 1. Kl: montags, 14.30 Uhr
Christenlehre 2.-3. Kl.: mittwochs, 15.00 Uhr
Christenlehre 4.-6. Kl.: montags, 16.00 Uhr
Vorkonfirmanden: dienstags, 17.00 Uhr
Konfirmanden: donnerstags, 16.30 Uhr
Christliche Suchtgruppe „Blauer Ring e.V.“: donnerstags, 19.30 Uhr
Katholischer Gemeindeverbund Aller - Ohre  
St. Christophorus, Haldensleben, Kirchgang 1
Gottedienste:
Haldensleben, St. Johannes Baptist, Kirchgang 1
So.: 9.00 Uhr, Mi. 9.30 Uhr (Josefinum), Do: 9.00 Uhr
Haldensleben, St. Liborius. Gerikestr. 26, 
So.: 10.30 Uhr, Di.: 9 Uhr, Do., 18 Uhr, Fr.: 8.30 Uhr
Kontakt: Gemeindeverbundsleiter: Pf. M. Sternal, Kirchgang 1
Tel. 03904/44108, Fax. 03904/499674
E-Mail. haldensleben.johannes-baptist@bistum-magdeburg.de
Besuch der Patienten in den Krankenhäusern nach telefoni-
scher Absprache.
Landeskirchlichen Gemeinschaft 
Ohreland, Bülstringer Str. 42, 39340 Haldensleben, 
Tel. 03904/462301
Gottesdienst: sonntags, 17.00 Uhr
Hauskreis: montags, 19.30 Uhr
Abendmahls-GD: 20.06., 17.00 Uhr
EC – Jugendbund Haldensleben Bülstringer Str. 42
Posaunenübungsstunde: mittwochs, 18.30 Uhr
Evangel. Freik. Gemeinde
Hoffnungsgemeinde Haldensleben, Hafenstraße 10, 
Tel. 03904/64208, E-Mail: Thefamilyparents@aol.com
Gottesdienst: sonntags, 10.00 Uhr
Jugendstunde: samstags, 18.00 Uhr
Hauskreis: dienstags, 17.00, 19.30, und 20.00 uhr
Bibelgespräch: 15.06.19.30 Uhr
Gebetskreis:

Adressen und Infos
Haldensleben Information
Hagenstraße 21 am Postplatz 
Tel.: 03904/40411, E-Mail: info@haldensleben.de
Öffnungszeiten: Mo.–Fr.: 09.00–13.00 Uhr und 13.30–18.00 Uhr
sowie April bis September Sa: 09.30–12.30 Uhr
Schuldner- und Insolvenzberatung des DPWV
Waldring 113b, 39340 Haldensleben, Tel. 03904/464629, 
Fax: 464630
Mo./Di.: 09.00-12.00 Uhr; Di./Do.: 14.00-18.00 Uhr
Mi.: n. V. in Wolmirstedt
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Drogen- und Suchtberatungsstelle des DPWV
Waldring 113b, 39340 Haldensleben, Tel. 03904/65684, 
Fax: 462446
Mo./Do./Fr.: 09.00-12.00 Uhr; Di.: 14.00-18.00 Uhr
Do.: 16.30-17.30 Uhr; sowie n. V.
Erziehungs- u. Familienberatungsstelle des DPWV
Süplinger Str. 35, 39340 Haldensleben, Tel. 03904/41468
Mo./Di.: 08.00-18.00 Uhr; Mi./Do.: 08.00-15.00 Uhr
Fr.: 08.00-12.00 Uhr; sowie n. V.
Außenstelle WMS, Bahnhofstr. 20, Tel. 039201/32854
Do.: 13.30- 15.00 Uhr
Schwangerschafts- u. Sexualberatungsstelle der AWO 
Schützenstraße 48, 39340 Haldensleben, Tel. 03904/65809
Mo.: 13.00-16.00 Uhr, Di.: 08.00-10.00 und 13.00-18.00 Uhr
Do.: 08.00-11.00 und 13.00-18.00 Uhr mit Terminen sowie
Mi./Fr.: n. V.
Mobile Frauenberatungsstelle ESCAPE – Notausgang
Projekt vom Frauenhaus Wolmirstedt, Tel: 039201/709765
Notdiensttelefon (24 Std.) 0175/2763313
Träger: Rückenwind e.V. BBG
Sprechzeit in Haldensleben, Gerikestr. 104, (Landratsamt)
1. Donnerstag im Monat, 14.00-16.00 Uhr
Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Börde e.V.
Waldring 113c, 39340 Haldensleben; Tel.: 03904/724527
KulturFabrik
Gerikestraße 3a, Alsteinklub, Tel. 03904/40159, E-Mail: kul-
turfabrik@haldensleben.de Bibliothek, Tel. 03904/49530,
E-Mail: bibliothek@haldensleben.de
Alsteinklub: Mo./Mi./Fr.: 13.00 - 16.00 Uhr
Di./Do.: 10.00 - 18.00 Uhr; Sa.: 10.00 - 12.00 Uhr
Stadt- und Kreisbibliothek: Mo./Fr.: 13.00 - 16.00 Uhr
Di./Do.: 10.00 - 18.00 Uhr; Sa.: 10.00 - 12.00 Uhr
KULTUR-Landschaft Haldensleben-Hundisburg
Schloss, 39343 Hundisburg, Telefon 03904/44265
E-Mail: info@schloss-hundisburg.de
Öffnungszeiten Schlossladen: Sonnabend, Sonntag und an ge-
setzlichen Feiertagen: 11 Uhr – 16 Uhr
Haus des Waldes
Sitz: Schloss Hundisburg, 39343 Hundisburg, 
Tel.: 03904/668757, E-Mail: haus-des-waldes@t-online.de 
Di. – Fr.: 09.00 - 15.00 Uhr; So.: 14.00 - 17.00 Uhr
Eintritt: Erwachsene 2 Euro, ermäßigt 1 Euro
ÖKOschule Hundisburg
im Haus des Waldes, Schloss, 39343 Hundisburg, 
Tel.: 03904/668757
Mo. – Do: 8.00-12.00 Uhr, Gruppen vorher anmelden!
Museum Haldensleben
Breiter Gang 1, 39340 Haldensleben, Telefon 03904/2710, 
E-Mail: museumhaldensleben@t-online.de
Öffnungszeiten: Di.–Fr.: 09.00–12.00 u. 14.00–17.00 Uhr; 
So.: 10-12 u. 14-17 Uhr
Feuerwehrmuseum des Feuerwehrverein Haldensleben e.V.
Gerikestraße 96a- 39340 Haldensleben
Besichtigung nach Absprache möglich mit:
Gerd Machlitt: Tel: 03904/2320 oder
Bernd Sollors: Tel: 03904/473 1260, oder 0173/9115777
Homepage:  www.feuerwehrverein-haldensleben.de
Gesundheits- und Behinderten-Sportverein Haldensleben e. V.
Magdeburger Str. 44, 39340 Haldensleben, 
Tel.: 03904/65210, E-Mail: info@gbs-hdl.de
Anmeldungen für Kurse und nähere Informationen:
Geschäftsstelle des GBS.

Selbsthilfekontaktstelle Landkreis Börde
Magdeburger Str. 44, 39340 Haldensleben, 
Tel.: 03904/6685177, E-Mail: selbsthilfe@gbs-hdl.de
Mo.–Fr.: 08.00 – 17.00 Uhr; sowie n V.
Musikclub Haldensleben e.V., 
Bornsche Straße 1, Telefon 0152 /27430318
Vorstellung, Anmeldung Sa. 9.30-11.30 Uhr
Musikschule des Landkreises Börde
Außenstellen: Weferlingen, Oebisfelde
Anmeldung über das Sekretariat der Grundschule „Gebrüder
Alstein“, Telefon 03904/2690
Kreis- und Stadtarchiv Haldensleben
Bülstringer Str. 30, 39340 Haldensleben
Tel. 03904/40169, Fax. 45540, Internet: www.boerdekreis.de 
E-mail: boerdekreisarchiv@haldensleben.de
Öffnungszeiten: Di.: 09-18 Uhr, Do.: 09-16 Uhr, Fr.: 09-11 Uhr
Seniorenbegegnungsstätte, Hagenstraße 60a
Tel. 03904/2310
regelmäßig wiederkehrende Veranstaltungen:
Mo.: 13.00 Uhr – Treffen d. Rommeefreunde

14.00 Uhr – Gymn. der SHG Osteoporose
Di.: 09.30 Uhr – Seniorentanzgruppe

14.00 Uhr – Seniorenchor, Handarbeitszirkel
Mi.: 09.30 Uhr – Seniorentanzgruppe
Do.: 10.00 Uhr – Seniorentanzgruppe

14.00 Uhr – Kaffeenachmittag
Do.: 14.00-16.00 Uhr – Sprechstunde des Stadtseniorenrates
Mi: 19.30-21.30 Uhr – Chorprobe des Vereins: 

Männerchor „Liederkranz Haldensleben e.V.“
Seniorenbegegnungsstätte, Waldring 73
Mo.: 13.00 Uhr – Chorprobe

14.00 Uhr – Spielenachmittag
Di.: 14.00 Uhr – Handarbeitsnachmittag
Mi.: 14.00 Uhr – Kaffeenachmittag
Do.: 14.00 Uhr – Gymnastiknachmittag
Seniorenbegegnungsstätte, Alsteinstraße 26
Mo.: 14.00 Uhr – Gymnastiknachmittag
Di.: 14.00 Uhr – Spielenachmittag
Mi.: 14.00 Uhr – Kaffeenachmittag
Do.: 14.00 Uhr – Bastelnachmittag
Elterninitiative Begegnungsstätte für Jugendliche e.V. „KIDS&CO“ 
Waldring 113f Telefon 03904/64538, Mail: KiKo-Hdl@t-online.de
Mo. – Do.: 14.00-20.00 Uhr; Fr.:14.00-24.00 Uhr
Sa.: 16.00-24.00 Uhr; in den Ferien ab 12 Uhr 
Jugendmühle e.V.
Neuhaldensleber Str. 46g, 39340 Haldensleben, 
Tel. 03904/498801
Öffnungszeiten: Mo.–Do.: 13.00–21.00 Uhr; Fr.: 3.00–20.00 Uhr
Sa.: 15.00 - 20.00 Uhr; in den Ferien: 10.00–21.00 Uhr
CLUBHAUS FLORISSIMA 
“Flora” e.V. Förderverein für seelisch kranke Menschen
Dessauerstr. 35, 39340 Haldensleben, Tel.: 03904/65204,
werktags von 11.30 bis 16.30 Uhr 
Mo.: Sport/Spielenachmittag, Di.: Wochenveranstaltungen;
Mi.: Ausflüge, Do.: alltagspraktische Angebote; Fr.: Schwimmen
Christlicher Verein Junger Menschen, CVJM
Holzmarktstraße 6, Tel. 03904/71942
Jugendcafé „Senfkorn“: Mo – Do 14- 19Uhr, Fr  15-19Uhr
Regelmäßige Treffen im CVJM Haus, Magdeburger Str. 32
Step Aerobic Kurs jeden Di und Fr 20h CVJM Haus, 
Zwergentreff jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat 9:30h , Kin-
dercafé/ Jungschar jeden 1. Sa im Monat 15:30 CVJM weitere
Infos unter: www.cvjm-haldensleben.de
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Ihre Energie ...

... bei uns in besten Händen.

www.swhdl.de

Sie möchten alles aus einer Hand und trotzdem die freie Produktauswahl? Dann machen wir Ihnen heute 

ein attraktives Angebot: Das neue „Rund-um-sorglos“-Paket SWH-Komplett – Strom, Gas und Wasser aus 

einer Hand. Profi tieren Sie von einem jährlichen Bonus in Höhe von 75 Euro! 

Jetzt Bonus sichern!

SWH-Komplett
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Rohde & Partner Ihr Partner rund um die ImmobilieGbR -

Rohde & Partner GbR
Baubetreuung Finanzierung Immobilien

Hagenstr. 33 in 39340 Haldensleben Tel.: (0 39 04) 4 00 11

www.rohde-und-partner.com

Ab sofort alle Häuser 
mit 3fachverglasung 

(Ug-Wert 0,7)
und Solaranlage für 

Warmwasserbereitung

• Neubau von Einfamilienhäusern

• Immobilienverkauf

• Baubetreuung

• Verkauf Baugrundstücke

• Vermietung von Wohnungen

• Hausverwaltung

• Hausmeisterservice

LEISTUNGSANGEBOT Wir bauen für Sie
DHH Bungalows EFH

Massive Bauweise
zu fairen Preisen und

freier Planung

Aktuelles Angebot!

z.B. 122 qm Wfl z.B. 91 qm Wfl z.B. 129 qm Wfl

Sparkassen-Finanzgruppe

Geben Sie sich nicht mit 08/15 zufrieden. Denn beim Girokonto der Sparkasse ist mehr für Sie drin: mehr Service, erstklassige Beratung rund ums 
Thema Geld und ein dichtes Netz an Geschäftsstellen mit den meisten Geldautomaten deutschlandweit. Mehr Infos in Ihrer Geschäftsstelle oder 
unter www.kreissparkasse-boerde.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Top-Service statt 08/15.
Das kostenlose Girokonto für Kinder und Jugendliche.

Voller Service, volle Leistung, ohne Kosten!
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